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Durch den Transportleiter wurd 
notwendigen Maßnahmen der Erst 
Untersuchung und der Oberführu 
krankenhaus des MfS veranlaßt, 
das allen Mitarbeitern der Lin 
denken über die Gewährleistung 
Führung von Verhafteten geben
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Darüber hinaus sind die Verhafteten bestrebt, nicht nur die 

gewährten und notwendigen Kommunikations- und Bewequnqsmöq- 

lichkeiten für ein feindliches Wirksamwerden ausz-unutzen,

sondern dafür weitere Möglichkeiten, insbesondere durch be

wußtes Unterlaufen von Verboten und Zuwiderhandlungen gegen 

auferleqte Pflichten zu erschließen. Die darauf abzielenden 

Handlungen der Verhafteten bestehen den Untersuchungsergeb

nissen zufolge im wesentlichen

- in der Einflußnahme und Einbeziehung der jeweils mit im 

Verwahrraum untergebrachten Verhafteten,

✓
in der Herstellung•von unzulässigen Kontakten zu Mittätern 

und anderen Verhafteten in der jeweiligen Untersuchungshaft

anstalt, ■

- in den Versuchen zur Herstellung, Nutzung und Provozierung 

von Kontakten zu Mitarbeitern der Linie XIV, IX sowie des 

medizinischen Dienstes,

- in Versuchen zielgerichteter Ausnutzung der Bewegungsab

läufe im Rahmen des Tages- und Wochenablaufplanes in den 

Untersuchungshaftanstalten sowie von Transporten und Über

führungen, während der Gerichtsverhandlungen, im Verlaufe 

von Behandlungen in medizinischen Einrichtungen außerhalb 

des Haftkrankenhauses des Zentralen Medizinischen Dienstes 

des MfS,

- in Versuchen des Mißbrauchs der gestatteten postalischen und 

persönlichen Verbindungen zu Angehörigen, Bek a n n t e n .und


